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entsprechenden Ausrüstung möglich ist. Die 
Untersuchungen werden bei uns vornehmlich 
mit Gas- und Flüssigkeitschromatographen 
gekoppelt mit massenspekrometrischen 
Detektoren (GC-MS und LC-MS/MS) durchge-
führt. Da sich diese Untersuchungen äußerst 
komplex gestalten, ist hierfür qualifiziertes 
und speziell geschultes Fachpersonal erfor-
derlich.

Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Gerätetechnik nur eine Seite der Medaille  
ist. Das größte Problem stellt die große 
Anzahl an chemischen Verbindungen dar, 
die als Pestizide eingesetzt werden könnten 
und somit theoretisch in einem Lebensmittel 
vorkommen können.
Weltweit sind rd. 1400 organische Substanzen 
dokumentiert, die sich in die Kategorie Pes-

tizide eingruppieren lassen. Das heißt nicht, 
dass alle diese Substanzen auch verwendet 
werden, denn viele davon sind aus chemi-
scher und/oder toxikologischer Sicht veraltet 
und werden daher nicht mehr produziert 
oder angewandt. Trotzdem geht man davon 
aus, dass global noch über 850 dieser Stoffe 
eingesetzt werden.

Man kann diese Vielzahl an Pflanzenschutz-
mitteln natürlich nicht alle gleichzeitig 
analysieren. Es gibt jedoch sogenannte Multi
methoden, die es uns gestatten, eine große 
Anzahl Wirkstoffe in einem Analysenlauf zu 
erfassen.

Bei uns wird vor allem mit einem in der Me-
thodensammlung als § 64-LFGB L-00.00-115 
(QuEChERs) veröffentlichten Analysenver-
fahren als Basismethode gearbeitet. Diese 
Methode wird ständig aktualisiert, modifiziert 
und den aktuellen Erfordernissen der Lebens-
mittelüberwachung angepasst. Wie bereits 
eingangs erwähnt, gehören zu den von uns 
verwendeten Messgeräten GC-MS und LC-
MS/MS der neusten technischen Generation, 
wobei wir in Abhängigkeit von der Fragestel-
lung rd. 620 Pestizide nachweisen.

Es gibt jedoch eine Reihe von Pestiziden, die 
sich aufgrund ihrer chemischen Eigenschaf-
ten nicht mit den erwähnten Multimethoden 
erfassen lassen. Letztere lassen sich nur über 
Sonder- oder Einzelmethoden analysieren.
Das Aufspüren eines solchen Problempestizi-
des kann sich genau so aufwändig gestalten 
wie die Analyse von mehr als 600 Stoffen mit 
einer Multimethode.

Auch die Analytik von Einzel- bzw. Problem-
stoffen wird bei uns ständig erweitert. So run-
den in Abhängigkeit von der Fragestellung die 
Analytik von Dithiocarbamaten, bromhaltigen 

Rückstandslabor Pestizide GC-MS

Rückstandslabor Pestizide LC-MS/MS
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Begasungsmittel und Phenoxycarbonsäuren 
das Untersuchungsspektrum ab.
Wir analysieren jährlich mehr als 700 Proben 
pflanzlicher und tierischer Lebensmittel auf 
Rückstände an Pestiziden. Zu nennen sind 
hier: Getreide, Kartoffeln, Frischgemüse, 
Gemüseprodukte, Frischobst, Obstprodukte, 
Pilze, Kleinkindernahrung, Tees und tee
ähnliche Produkte, Fisch und Gewürze. Der 
Hauptanteil der Proben sind jedoch Frisch
gemüse und Frischobst.

Bei Frischgemüse wurden 2009 insgesamt 
311 Proben untersucht. In 97 Proben konn-
ten Pestizide nachgewiesen werden. Dies 
entspricht einem Anteil von 31 %, wobei die 
gefundenen Konzentrationen in der Regel  
sehr gering waren. Hervorzuheben ist, 
dass der Anteil an Lebensmittelproben mit 
Höchstmengenüberschreitungen im Vergleich 
zu den Vorjahren auf 1 % zurückgegangen ist. 
Ein ähnlicher Trend ist auch bei Frischobst 
zu beobachten, wobei hier, um die Lebens-
mittel haltbarer zu machen, doch häufiger 
sogenannte Fungizide (Pestizide mit einer 
Antischimmelwirkung) eingesetzt werden. An 
Frischobst wurden 2009 insgesamt 185 Pro-
ben untersucht, wobei der Anteil an Proben, 
in und auf denen Pestizide nachgewiesen 
werden konnten, bei 76 % lag. Erfreulicher-
weise wurde nur in 1 Probe die festgelegte 
Höchstmenge überschritten.

Futtermittel – Einsatz von  
Kokzidiostatika
Im Rahmen der Schwerpunktbildung in  
NRW ist das CVUA-OWL zuständig für die 
Prüfung der nicht bestimmungsgemäßen 
Verwendung zugelassener Zusatzstoffe in 
Futtermitteln nach dem nationalen Kontroll-
programm.

In der Vergangenheit fanden zahlreiche Anti-
biotika als Leistungsförderer oder Kokzidio-
statika in Futtermitteln Anwendung. Deren 
Einsatz als Zusatzstoff unterstützt die Bildung 
und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen 
bei human- und tierpathogenen Mikroorga-
nismen. Aus diesem Grund wurde die Anzahl 
zugelassener Antibiotika in den letzten  
Jahren stetig reduziert. Seit dem 1.1.2006  
ist die Verwendung antibiotischer Leistungs-
förderer gänzlich verboten. Bestehen blieb 
der Einsatz von Kokzidiostatika in Futtermit-
teln.

Was sind Kokzidiostatika?
Unter dem Sammelbegriff Kokzidiostatika fal-
len pharmakologisch wirksame Substanzen, 
die das Wachstum von Protozoen (Einzeller) 
hemmen und damit vor der sogenannten 
Kokzidiose, einer parasitär bedingten Darm
erkrankung, schützen. Diese tritt vorwiegend 
beim Geflügel auf. Blutige, wässrige Durchfäl-
le vermindern die Leistungsfähigkeit der Tie-
re, ein starker Befall kann zum Tod infizierter 
Tiere führen. Die Kokzidiose ist vorwiegend 
in der intensiven Geflügelmast ein Problem. 
Aufgrund hoher Tierzahlen und Besatzdichte 
verbreitet sich der Erreger rasch und führt 
zu einer ernstzunehmenden Gefährdung des 
Bestandes. Zur Vermeidung der Kokzidiose 
dürfen Kokzidiostatika präventiv in der Geflü-
gelhaltung eingesetzt werden und sind recht-
lich gemäß der EU-Verordnung 1831/2003 
als Futtermittelzusatzstoffe eingeordnet. Sie 



unterliegen bei der Herstellung von Futter-
mitteln nicht dem Arzneimittelrecht, sondern 
können ohne tierärztliche Verschreibung 
verwendet werden.

Zugelassen sind Kokzidiostatika für Ka-
ninchen, Mastgeflügel sowie Junghennen 
während der Aufzuchtphase (jünger als 16 
Wochen). Den erlaubten Einsatz dieser Stoffe 
regeln Höchst- und Mindestgehalte in den je-
weiligen Zulassungsverordnungen. Aufgrund 
der besonderen Relevanz dieser pharmako-
logischen Substanzen ist ein bewusster und 
verantwortungsvoller Umgang mit diesen 
Stoffen auf allen Produktionsstufen beson-
ders wichtig, um Kontaminationen im Lebens-
mittel tierischen Ursprungs zu vermeiden. 
Die EU-Verordnungen 2377/90 und 124/2009 
sowie die jeweiligen Zulassungsverordnungen 
regeln Höchstgehalte für Kokzidiostatika in 
Lebensmittel der Zieltierarten als auch für 
Nichtzieltierarten.

Im Rahmen der amtlichen Futtermittelkon-
trolle werden diese Stoffe verstärkt über-
wacht. Hierbei wird nicht nur die Einhaltung 
der Höchst- und Mindestgehalte bei einem 
bewussten Einsatz überprüft, sondern beson-
ders der Bereich niedriger Gehalte, um die 
unmittelbare Verschleppung ins Futtermittel 
zu erkennen. Denn Futtermittelunternehmer 
produzieren eine Vielzahl unterschiedlicher 
Futtermittel, u. a. auch Futtermittel mit er-
laubten Kokzidiostatika-Zusätzen. Sogenann-
te „Carry over“ entstehen, wenn unvermeid-
bare Rückstände eines Futtermittels in einer 
Produktionslinie verbleiben und beim Beginn 
der Herstellung eines anderen Futtermittels 
in dieses übergehen. Durch Verschleppungen 
können Futtermittel mit geringen Gehalten 
an Kokzidiostatika kontaminiert sein. Der
artige unvermeidbare Verschleppung kann 
auf jeder Stufe der Herstellung, Verarbeitung, 
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aber auch bei der Lagerung und der Ver
fütterung im landwirtschaftlichen Betrieb 
auftreten. Diese Verschleppung kann wieder-
um zum Nachweis einer Kontamination  
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs,  
wie z. B. in Eiern, Milch und Muskelfleisch 
führen.

In NRW wird seit dem Jahr 2004 verstärkt 
auf sogenannte „Verschleppungsgehalte“ 
untersucht und diese gemäß der EU-Ver-
ordnung 183/2005 mit Vorschriften für die 
Futtermittelhygiene bewertet. Hiernach sind 
Unternehmer verpflichtet, durch organisato-
rische und technische Maßnahmen derarti-
ge Verschleppungen zu vermeiden bzw. zu 
minimieren. Kontaminationen, die aufgrund 
unvermeidbarer Verschleppung in Futter-
mitteln für Nichtzieltierarten vorhanden sein 
können, lassen sich nicht immer vollständig 
vermeiden. Erfahrungen aus der Vergangen-
heit zeigten aber, dass durch sachgerechte 
Herstellungsverfahren Gehalte unter  
0,1 mg/kg erreichbar sind. Eine Maßnah-
me zur Minimierung stellt das Verwenden 
sogenannter „Spülchargen“ dar, die direkt 
nach dem Herstellen eines Futtermittels mit 
erlaubten Kokzidiostatika-Zusätzen einge-
setzt werden oder durch die Einhaltung der 
Abfolge, so dass Futtermittel mit Zusätzen 
zeitlich zusammen auf einer Produktionslinie 
produziert werden.

Seit Februar 2009 existieren durch die Richt-
linie 2009/8/EG und deren Umsetzung in der 
Futtermittelverordnung Rückstandshöchst-
mengen, die die unvermeidbare Verschlep-
pung von Kokzidiostatika in Futtermittel für 
Nichtzieltierarten regeln. Diese Höchstmen-
gen basieren auf einer von der Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit („EFSA“) 
durchgeführten Studie. Hierbei stand das 
Risiko für die Gesundheit von Mensch und 
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Tier im Vordergrund, das eine unvermeidbare 
Verschleppung von Kokzidiostatika in Futter-
mittel bedingen kann.

Bei der Herstellung von Futtermitteln ist 
demnach bei weniger empfindlichen Nicht-
zieltierarten eine Übergangsrate von etwa  
3 % des zugelassenen Höchstgehaltes gemäß 
der jeweiligen Zulassungsverordnung für das 
Kokzidiostatikum zulässig, während bei emp-
findlichen Tieren und im Endmastfutter eine 
Übergangsrate von 1 % gültig ist. Demnach 
können Gehalte von z. B. 3,75 mg/kg für ein 
Mastschweinfuttermittel als tolerabel einge-
stuft werden. Die bislang in der Vergangenheit 
durchgeführten Anstrengungen zur Vermei-
dung von „carry over“ zeigen, dass deutlich 
niedrigere Übergangsraten technisch und 
organisatorisch möglich sind.

Im Berichtsjahr 2009 wurden insgesamt 
224 Futtermittelproben, die aus Hersteller
betrieben oder landwirtschaftlichen Betrie-
ben entnommen wurden, auf Verschleppung 

von zugelassenen Kokzidiostatika untersucht. 
In 114 Proben (51 %) konnten Rückstände 
nachgewiesen werden, wobei in vielen Fällen 
sogar mehr als ein Analyt gefunden wurde. 
Von den insgesamt 11 zugelassenen Kokzidio-
statika wurden die Einzelstoffe Monensin-Na-
trium (30,1 %), Salinomycin-Natrium (18,3 %) 
und Lasalocid-Natrium (16,8 %) am häufigs-
ten detektiert. Die nachfolgende Tabelle zeigt 
die prozentuale Aufteilung der ermittelten 
Gehalte an den Kokzidiostatika. Hierbei wird 
deutlich, dass bei dem Hauptteil (66 %)  
der positiven Befunde der Gehalt unter  
0,1 mg/kg liegt. Unter Berücksichtigung der 
derzeit geltenden Höchstgehalte mussten 
lediglich zwei Futtermittelproben beanstandet 
werden. Hierbei handelte es sich in beiden 
Fällen um Endmastfutter für Hühner, die 
aus landwirtschaftlichen Betrieben entnom-
men wurden. Diese Ergebnisse bestätigen, 
dass durch technische und organisatorische 
Maßnahmen durchaus niedrigere Verschlep-
pungsraten, als die von der EU gefordert, 
erreicht werden können.

Verschleppung von zugelassenen Kokzidiostatiken
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Kosmetika und Bedarfsgegenstände
Tagescreme als Sonnenschutz?
Die meisten Menschen wissen, dass Son-
nenstrahlen nicht nur positive Eigenschaften 
besitzen. Außer dem sichtbaren Licht, der 
Erwärmung der sonst kalten Erdoberfläche, 
der Förderung des Pflanzenwachstums und 
der ersehnten Bräunung der menschlichen 
Haut begünstigt die Sonnenenergie auch 
Sonnenbrände, Hautveränderungen, wie Fal-
tenbildung, bis hin zu bösartigen Hauterkran-
kungen. Ein effektiver Schutz vor Schäden der 
Sonnenstrahlung ist deshalb anzustreben.

Neben klassischen Sonnenschutzmitteln 
werden zunehmend auch Tagescremes oder 
Make-Up-Präparate angeboten, für die ein 
UV-Schutz oder ganz konkret ein Lichtschutz-
faktor ausgelobt sind. In diesem Zusammen-
hang bedeutet die Abkürzung LSF „ Licht-
schutzfaktor“, SPF ist die englische Version 
und leitet sich von „Sun Protection Factor“ ab.

Der Lichtschutzfaktor dient der Beurteilung 
der Schutzfunktion von Sonnenschutzmitteln. 
Er gibt an, wie viel länger sich der Anwender 
eines entsprechenden Mittels im Verhältnis 
zum Aufenthalt ohne Sonnenschutz der Sonne 
aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu 
bekommen. Der notwendige Lichtschutzfak-
tor ist vom Hauttyp des jeweiligen Anwenders 
abhängig.

Das Sonnenlicht setzt sich zusammen aus 
einem sichtbaren Lichtanteil, sowie den –  
für das menschliche Auge nicht sichtbaren –  
infraroten und ultravioletten Anteilen  
(IR-Licht und UV-Licht).

Das UV-Licht wird aufgrund seiner Wellen-
längen und der damit verbundenen energe-
tischen Wirkung in drei Bereiche eingeteilt: 
UVA (320 - 400 nm), UVB (280 - 320 nm) und 
UVC (200 - 280 nm).

Sonnenstrahlung oberhalb und auf der Erdoberfläche (terrestrisch)
Quelle: Wikipedia
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Die energiereichste UVC-Strahlung spielt – 
zumindest in Europa – für den Sonnenschutz 
derzeit (noch) keine Rolle, da sie von der 
Ozonschicht der Erdatmosphäre absorbiert 
wird.

Die UVA- und UVB-Anteile des Sonnenlichts 
sind für die Bräunung maßgeblich. Die ener-
giereichen kurzwelligen UVB-Strahlen sind 
hauptverantwortlich für Sonnenbrände und 
gelten als hauptsächlicher Verursacher von 
Hautkrebs. Die langwelligeren UVA-Strahlen 
führen zu einer schnelleren aber nur kurz 
anhaltenden Bräunung. Sie dringen tief in die 
Haut, und lassen die Haut frühzeitig altern.

Der LSF (SPF) gibt lediglich die Schutzwir-
kung eines Mittels gegen UVB-Strahlung an. 
Für die Messung einer Schutzwirkung gegen 
UVA gibt es noch kein international anerkann-
tes Verfahren.

Seit 2006 besteht eine Empfehlung der EU, 
nach der Sonnenschutzmittel ein Mindestmaß 
an UVA-Schutz bieten sollen. Für eine ent-
sprechende Kennzeichnung muss mindestens 
ein Drittel der Schutzfunktion des Mittels die 
UVA-Strahlung betreffen.

Zum Sonnenschutz in kosmetischen Mitteln 
sind nach dem Kosmetikrecht verschiedene 
Filtersubstanzen zugelassen. Von der Wir-
kungsweise sind zwei Arten zu unterscheiden: 
die organisch-chemischen UV-Filter (z. B. 
Butyl Methoxybenzoylmethane, Octocrylene, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate u.a.) und die 
anorganischen Substanzen (z. B. Titanium 
Dioxide). Die einzelnen Substanzen bieten 
Schutz vor bestimmten Strahlungsbereichen, 
in der Regel jedoch keinen Schutz über das 
gesamte UV-Spektrum hinweg; deshalb 
werden in einem Mittel meist mehrere Stoffe 
kombiniert.

Die Stoffe dringen in die oberen Hautschich-
ten ein oder verteilen sich auf der Hautober-
fläche und entfalten dann ihre volle Wirkung. 
Daher ist ein Sonnenschutz erst nach einer 
gewissen Einwirkungsdauer gewährleis-
tet. Zusätzlich enthalten einige Präparate 
Antioxidantien (z. B. Tocopherole), die die 
Folgereaktionen der UV-Einwirkung (Bildung 
von Sauerstoffradikalen) abschwächen sollen.

Die organisch-chemischen UV-Filter können 
Haut reizende Nebenwirkungen haben, aber 
die nützlichen Eigenschaften zum Schutz vor 
den schädigenden Wirkungen der UV-Strah-
lung überwiegen bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch.

Wirksame Sonnenschutzmittel sind ein wichti-
ger Baustein zum Schutz vor der gefährlichen 
Wirkung der UV-Strahlen des Sonnenlichts. 
Die Auswahl eines auf den persönlichen Haut-
typ und die zu erwartende Sonnenbestrahlung 
abgestimmten Produkts ist ein wichtiger 
Schritt zur Verhinderung von Sonnenbränden 
und durch UV-Licht verursachten Hautver-
änderungen. Doch auch die besten Produkte 
können nur dann ihre volle Schutzleistung ent-
falten, wenn sie richtig angewendet werden.

Klassische Sonnenschutzmittel sollen nach 
den Empfehlungen der EU-Kommission über die 
Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und dies-
bezügliche Herstellerangaben vom 22.09.2006 
Anwendungs- bzw. Warnhinweise enthalten, 
um dadurch das Risiko für gesundheitliche 
Schäden zu minimieren.

Dazu sind u. a. folgende Hinweise vorgese-
hen: „Intensive Mittagssonne vermeiden –  
Mehrfach auftragen, um den Lichtschutz 
aufrecht zu erhalten – Sonnenschutzmittel 
großzügig auftragen – Geringe Auftragsmen-
gen reduzieren die Schutzleistung“.
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Im Berichtszeitraum wurden mehrere 
Gesichtscremes untersucht, die Hinweise 
zum UV-Schutz enthielten. Einige von ihnen 
enthielten konkrete Angaben zum Licht-
schutzfaktor: Tagescremes mit der Angabe 
„LSF 6“ oder „SPF 15“, aber auch Make-ups 
mit jeweils konkreter Angabe eines Licht-
schutzfaktors.

Zwei Gesichtscremes ohne eine Angabe zur 
Anwendungszeit (Tag oder Nacht) enthielten 
UV-Filter in nicht unerheblichen Mengen;  
bei einer Creme war die Anwesenheit von  
UV-Filtern nur aus der Auflistung in der Liste 
der Bestandteile zu erkennen.

In Mitteln, die ausdrücklich zur Anwendung 
am Tage bestimmt sind, kann ein UV-Schutz 
Sinn machen, da die negativen Einflüsse der 
UV-Strahlung durch Absorption oder Re-
flexion abgeschwächt werden. Durch einen 
allgemeinen Hinweis auf einen UV-Schutz 
(„mit UV-Schutz“) wird der Verbraucher über 
einen gewissen Schutz vor den energie
reichen UV-Strahlen informiert, ohne dass 
der Eindruck erweckt wird, dass auf einen 
weiteren Sonnenschutz bei Aufenthalt in der 
Sonne verzichtet werden kann.

Unsinnig ist dagegen der Einsatz von  
UV-Filtern in Nachtcremes oder in Mitteln  
zur Tages- und Nachtpflege, da bei nächtlicher 
Anwendung die Haut unnützerweise mit irritie-
renden Substanzen belastet wird, die in einer 
Nachtcreme nicht vorhanden sein sollten.

Tagescremes und Make-ups mit der Anga-
be eines Lichtschutzfaktors erwecken den 
Anschein eines Sonnenschutzmittels speziell 
fürs Gesicht. Um eine schützende Funktion zu 
erfüllen, sollten diese Mittel auch – wie Son-
nenschutzmittel – mit Hinweisen zur sorgfäl-
tigen Anwendung gekennzeichnet werden.

Tagescremes und Make-ups werden übli-
cherweise einmal täglich sparsam aufge-
tragen und damit mengenmäßig geringer 
als spezielle Sonnenschutzcremes. Fehlen 
jegliche Hinweise auf die Schutzmaßnahmen, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
durch eine niedrige Dosierung gesundheit-
liche Schäden (Sonnenbrände) eintreten 
können, weil die typische Anwendung einer 
Tagescreme den ausgelobten Sonnenschutz 
(z. B. SPF 15) nicht sicherstellt; immerhin 
sagt ein LSF 15 aus, dass bei Anwendung  
des Mittels ein 15 mal längerer Aufenthalt 
in der Sonne ohne die Folge eines Sonnen-
brands möglich sein soll als ohne Creme
anwendung.

Auf den untersuchten Tagescremes ohne 
wie auch mit Farbeffekt (Make-ups) fehlten 
Hinweise darauf, dass die Cremes großzügig 
und eventuell mehrmals täglich aufzutra-
gen seien, weil geringe Auftragmengen die 
Schutzwirkung reduzieren. Durch die Angabe 
eines Lichtschutzfaktors – und damit einer 
Aussage zum Schutz vor Sonnenbrand – wird 
eine Wirkung des Mittels ausgelobt, die mög-
licherweise – bei zu erwartender Fehlanwen-
dung – den Verbraucher über die Wirksamkeit 
täuscht.

Verbrauchern und Verbraucherinnen ist zu 
empfehlen, Cremes mit UV-Schutz nur am 
Tag anzuwenden, wenn die UV-Filter auch 
eine Schutzfunktion erfüllen können. Eine 
Anwendung in der Nacht bedeutet einen un-
nützen Stressfaktor für die Haut. Bei Verwen-
dung einer Tagescreme oder eines Make-up-
Präparats mit ausgelobtem Lichtschutzfaktor 
ist der Sonnenschutz nur dann gegeben, 
wenn eine ausreichende Menge des Mittels 
zur Anwendung kommt und das Mittel recht
zeitig vor der Sonnenbestrahlung aufgetragen 
wurde.
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Chemische Substanzen in Schuhen – 
DMF und DMFu
Die Abkürzung DMF wird in Europa für zwei 
ganz unterschiedliche chemische Verbin-
dungen verwendet, einmal für das Biozid 
Dimethylfumarat (CAS-Nr. 624-49-7) und zum 
anderen für das Lösungsmittel Dimethyl-
formamid (CAS-Nr. 68-12-2). Die Substanzen 
stehen zueinander in keinem Zusammen-
hang. Um eine bessere Unterscheidung zu 
ermöglich, wird in diesem Textbeitrag das 
Biozid mit DMFu abgekürzt.

Im Berichtsjahr wurden Schuhe aus diversen 
Materialien untersucht, die sich in verschie-
dener Hinsicht als „nicht sichere Verbrau-
cherprodukte“ entpuppt haben. Dabei sind 
diese beiden Chemikalien auffällig in Erschei-
nung getreten.

Bereits Ende 2008 wurden vom Vereinigten 
Königreich und Frankreich Meldungen zu 
Konsumgütern in das Schnellwarnsystem 
der EU (RAPEX) eingestellt, ausgelöst durch 
Verbraucherbeschwerden zu Polstermöbeln 
(Sofas, Sessel) und auch Schuhen „Made 
in China“. Die starken Hautrötungen und 
-entzündungen der Verbraucher konnten 
durch klinische Tests auf den Kontakt mit den 
entsprechenden Produkten zurückgeführt 
werden. Der hinterlassene „Fußabdruck“ 
wird auch auf dem Foto (oben rechts) deutlich 
sichtbar.

Dimethylfumarat (DMFu) ist ein weißes, na-
hezu geruchloses, kristallines Pulver, das von 
Herstellern in Fernost als Biozid eingesetzt 
wurde, um Möbel- und Schuhmaterialien 
bei der Lagerung oder beim Transport unter 
Feuchtigkeitsbedingungen vor Befall mit 
Schimmelpilzen zu schützen. Die chemische 
Substanz wurde nicht als Pulver zugesetzt, 
sondern in kleine Papiersäckchen abgepackt. 

Häufi g erfolgte dies zusammen mit Kieselgel 
(Silica-Gel in Form von kleinen glasähnlichen 
Perlen), das gleichzeitig auch die Feuchtig-
keit binden sollte. Derartige Silica-Päckchen 
waren teilweise im Inneren der Polstermö-
bel angebracht oder lose in Schuhkartons 
enthalten.

Die Wirkung beruht auf einer allmählichen 
Verdunstung von DMFu und dadurch einer 
Imprägnierung des Produktes. Bei zahlrei-
chen Verbrauchern, die mit derartig behan-
delten Produkten in Berührung gekommen 
sind, durchdrang die Chemikalie die Kleidung, 
gelangte auf die Haut und löste schwere Kon-
taktallergien aus. Neben Juckreiz, Hautirrita-
tionen und -rötungen, sogar Verbrennungen 
führte es in einigen Fällen auch zu Atemnot.

Schuhabdruck	durch	Kontakt	mit	DMFu

verschiedene	Silica-Packs
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Biozide dürfen in Europa nur dann verwendet 
werden, wenn sie nach der Biozid-Richtlinie 
(98/8/EG) auch zugelassen sind. Dimethyl
fumarat (DMFu) ist nicht zugelassen. Her
steller aus Drittländern können jedoch diese 
nicht zugelassenen Biozide verwenden und 
ihre Produkte anschließend in die EU expor-
tieren.

Frankreich und Spanien haben noch im De-
zember 2008 eine Rechtsregelung erlassen, 
die den Import und die Vermarktung von 
DMFu-haltigen Sitzmöbeln und Schuhen für 
die Dauer eines Jahres verbietet. Belgien hat 
im Januar 2009 eine entsprechende Regelung 
für alle Konsumgüter erlassen.

Im Schnellwarnsystem der EU (RAPEX siehe 
auch http://ec.europa.eu/consumers/safety/
rapex/index_en.htm) wurden von Januar bis 
Mai 2009 insgesamt 61 Fälle registriert, der 
Höhepunkt der Meldungen war der März  
mit allein 25 Fällen. Die EU-Kommission hat 
zum Jahresanfang auf die Thematik auf
merksam gemacht und am 17. März 2009 
eine Entscheidung getroffen, mit der die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet wurden, 
dafür zu sorgen, dass Produkte, die das 
Biozid Dimethylfumarat enthalten, nicht in 
den Verkehr gebracht oder auf dem Markt 
bereit gestellt werden (2009/251/EG). Mit der 
Eilentscheidung wurde ein Grenzwert von  
0,1 mg DMFu pro kg Produkt oder Produktteil 
festgelegt. Die Regelung ist am 1. Mai 2009  
in Kraft getreten und gilt zunächst bis zum 
15. März 2010.

Das Verkehrsverbot umfasst damit als „Pro-
dukt“ die DMFu-haltigen Beutel selbst, den 
mit Schuhen bestückten Schuhkarton, dessen 
Produktteil der Beutel ist, oder auch die 
Schuhe, deren Innenfutter als Produktteil mit 
mehr als 0,1 mg/kg DMFu belastet ist.

Für die Abstimmung zur Durchführung der 
Analytik in Europa trafen sich im Juni 2009 
Experten bei der EU-Direktion SANCO.  
Des Weiteren wurde in Fachkreisen die  
Analytik durch interne Ringversuche abge-
stimmt.

Die Zahl der RAPEX-Meldungen ist seit Mai 
2009 zurückgegangen. Wenn ein Problem 
bekannt wird, reagieren die Produktverant-
wortlichen – allerdings nicht unbedingt mit 
geeigneten Maßnahmen:

Sobald die Problematik im Schuhhandel 
bekannt war, wurden die Mitarbeiter in den 
Lagern bzw. Filialen angewiesen, alle in den 
Schuhkartons vorhandenen Trocken-Beutel 
aus den Kartons zu nehmen, bevor diese zum 
Verkauf bereitgestellt werden sollten. Diese 
Maßnahme führte jedoch nicht zum Ziel, denn 
das Entfernen bewirkte nicht, dass die in den 
Kartons befindlichen Schuhe automatisch von 
einer Belastung mit DMFu befreit waren. Die 
Chemikalie wirkt durch Verdunstung – kon-
taktlos – oftmals hatte das textile Innenfutter 
schon eine deutlich nachweisbare Menge 
DMFu aufgenommen.

Durch Untersuchungen verschiedener Prüf
institute wurden nach dem Verkehrsverbot 
in der EU nur in Einzelfällen unzulässige 
Behandlungen mit dem Biozid Dimethylfuma-
rat aufgedeckt.

In unserem Zuständigkeitsbereich wurden 
12 Proben Schuhe aus dem Handel entnom-
menen. Davon war lediglich in einer Probe 
ein belastetes Silicagel-Päckchen enthalten. 
Während bei dem Päckchen selbst 40 mg/
kg DMFu nachweisbar waren, waren in dem 
Schuh-Innenfutter 9 mg/kg DMFu und in 
der innen liegende Decksohle noch 1 mg/kg 
DMFu messbar.
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In anderen Regionen von NRW wurden weite-
re 75 Proben untersucht. Je nach dem ob dort 
Importeure mit Ware aus Fernost ansässig 
waren, ergaben sich auffällige Gehalte. In 
Fachkreisen wurde über 100 oder auch  
200 mg/kg DMFu in Innenfuttern von Schuhen 
berichtet, bei den beigefügten Beutelchen 
waren in Einzelfällen auch Spitzenwerte im 
%-Bereich zu verzeichnen.

Das Vorhandensein von DMFu kann nur durch 
chemische Analyse festgestellt werden. 
Verbraucher, die den Inhalt der Beutelchen 
näher betrachten möchten, sollten sich hierzu 
Einmalhandschuhe anziehen und den Inhalt 
nicht leichtfertig zerstreuen. Sofern, wider 
Erwarten, mit DMFu belastete Bestandteile 
enthalten sind, können die oben genannten 
Folgeerscheinungen auftreten. In den meisten 
Fällen enthalten die beigefügten Beutelchen 
nur das Trockenmittel Silica-Gel.

Von den untersuchten Schuhen waren 2 Pro-
ben noch in anderer Hinsicht auffällig. Nach 
Diskussionen in Fachkreisen können textile 
Materialien, die mit Polyurethanen (PU) be-
schichtet sind, noch Reste des Lösungsmittels 
Dimethylformamid (DMF) enthalten. Die Innen-
futter von zwei Schuh-Proben wurden auf die 
Anwesenheit dieser Chemikalie geprüft. Die 
Substanz wurde nach Extraktion des Textils mit 
Methanol nachgewiesen und mittels GC/MS 
mit Gehalten von 300 bis 400 mg/kg bestimmt.

Dimethylformamid ist eine gefahrstoffrechtlich 
eingestufte Chemikalie. Sie ist hautresorptiv, 
gilt als gesundheitsschädlich bei Berührung mit 
der Haut, sowie als reproduktionstoxisch, da 
das Kind im Mutterleib geschädigt werden kann.

Allein der Nachweis einer chemischen Subs-
tanz in einem Schuh lässt noch keine direkten 
Rückschlüsse auf eine Gesundheitsgefährdung 

zu. Bezüglich der Exposition des Verbrauchers 
fehlen bisher entsprechende Expositions-
modelle. Da DMF aber zu den Gefahrstoffen 
mit Haut resorptiven Eigenschaften zählt, die 
in Anlage 2 Nr. 3 der Technischen Regel für 
Gefahrstoffe 401 (TRGS 401) gelistet sind, ist 
von einer relevanten Aufnahme über die Haut 
auszugehen, so dass die Freisetzung ent-
sprechend zu minimieren ist. Nach der TRGS 
401 von 2008 zu „Ermittlung – Beurteilung – 
Maßnahmen“ für Stoffe mit „Gefährdung durch 
Hautkontakt“ muss der maximale DMF Gehalt 
in einem PU beschichteten Arbeitshandschuh 
„kleiner als 10 mg/kg sein“.

Bei einem Gehalt von 300 bis 400 mg/kg DMF 
im Innenfutter eines Schuhs, der im Vergleich 
zu einem Arbeitshandschuh nicht tagtäglich 
über 8 Stunden Hautkontakt hat, stellt sich 
die Frage nach einer gesundheitliche Gefähr-
dung für den Verbraucher – eine Risikobewer-
tung durch das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) ist bisher nicht erfolgt. Das 
Vorhandensein von Dimethylformamid zeigt 
jedoch auf, dass im Sinne einer guten Her-
stellungspraxis diese Chemikalie durch eine 
weniger gefährliche ersetzt werden sollte.

Das Thema soll in einer Schwerpunktuntersu-
chung in 2010 fortgesetzt werden.

DMF-TurnSchuh
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Tiergesundheit
Kuhpockenviren als Zoonoseerreger
Am 10.2.2009 wurde eine Farbratte zur 
Untersuchung in die Pathologie überbracht. 
Farbratten sind als Schmusetiere beliebt und 
werden daher vermehrt gehalten.

Vorberichtlich wurde auf Krusten an den Pfo-
ten hingewiesen. Das Tier befand sich in tier-
ärztlicher Behandlung wegen zunehmender 
Hautprobleme und schlechten Allgemeinbe-
findens. Am 6.2. erfolgte die Euthanasie und 
am 10.2. wurde einer Obduktion zugestimmt. 
Bis dahin wurde die Ratte in der Tierarzt-
praxis kühl gelagert. Eine zweite Ratte im 

Bestand sollte geringgradigere Hautläsionen 
zeigen. Die Tiere waren kurz zuvor aus dem 
Zoohandel erstanden worden. Die Tochter der 
Familie befand sich in stationärer Behand-
lung wegen einer rötlichen Knotenbildung im 
Bereich des Halsansatzes und fieberhafter 
Symptomatik.

Aufgrund der Veränderungen an den Rattenpfo-
ten und wegen des möglichen Zusammenhan-
ges mit der Erkrankung des Mädchens wurde 
gegenüber der Mutter des Kindes sogleich der 
Verdacht auf eine Kuhpockeninfektion geäu-
ßert. Danach wurden das zuständige Gesund-
heitsamt und der behandelnde Klinikarzt unter 
Hinweis auf den dringenden Verdacht verstän-
digt. Die zweite Ratte wurde über das Veteri-
näramt zur Untersuchung angefordert.

Bei der ersten Ratte waren krustöse 3 mm 
große erhabene Hautläsionen im Maulbe-
reich, Krusten auf einzelnen Zehen und eine 
weitere Hauterosion mit Exsudatkrusten im 
unteren Brustbereich und der Leiste vor-
handen. Der Schwanz war auf ganzer Länge 
krustös verändert und wies einzelne gerötete 
Erosionen auf.

Die histologische Untersuchung der verän-
derten Hautstellen ergab Hyperplasien der 
Oberhaut mit intrazytoplasmatischen eo-
sinophilen Einschlüssen in geschwollenen 
Oberflächenzellen. Damit war der Verdacht der 
Parapockeninfektion erhärtet.

Die zweite Ratte wurde am 13.2. in die Patho-
logie verbracht. Sie hatte eine Kralle blutig, 
an einer weiteren fand sich ein Schorfansatz; 
keine Hautveränderungen am Schwanz. Die 
Histologie war unauffällig.

Veränderungen an Maul und Zehen

Krusten an den Zehen
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Das von uns eingeschaltete Konsiliarlabor 
für Pockenviren am Robert Koch-Institut in 
Berlin wies aus Hautmaterial beider Ratten 
mittels Real-time-PCR Genom von Orthopox-
viren nach. Die Sequenzierung der HA-Gens 
bestätigte eine Kuhpockeninfektion. Beide 
Ratten hatten im Serum spezifi sche Antikör-
per gegen Orthopoxvirus.

Uns war zu diesem Zeitpunkt ein Geschehen 
in und um München nicht bekannt. Hier waren 
nach Zukauf von erkrankten Ratten nach 
wenigen Tagen jeweils mehrere Personen 
fi eberhaft mit Gliederschmerzen, Husten, 
Mattigkeit und Hautveränderungen erkrankt 
und befanden sich zum Teil zur Abklärung in 
der Dermatologischen Klinik. Die Läsionen 
waren erhabene, ödematös geschwollene 
Papeln mit zentraler Eindellung, später mit 
krustig-nekrotischer Aufl agerung. Zuneh-
mende regionale Lymphknotenschwellungen 
kamen hinzu.

In Zusammenarbeit von Krankenhaus, Unter-
suchungsinstituten, Amtsarzt und Amtstier-
arzt wurden epidemiologische Ermittlungen 
durchgeführt. Die Ratten stammten aus dem 
Zoohandel und waren kurz zuvor eingekauft 
worden.
Ähnliche Fälle waren in NRW im Raum 
Aachen/Krefeld aufgetreten. Auch hier war 
der Zoohandel in die Infektions ausbreitung 
involviert. Der Ausgangspunkt bei Züchtern, 
möglicherweise auch im Ausland, wurde u. W. 
nicht ermittelt.

Im Allgemeinen ist der Verlauf der Kuh-
pockeninfektion beim Menschen nach 
Narbenbildung selbstlimitierend. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit schwerwiegender 
Verläufe bei eingeschränkter Immunität, z. B. 
bei Säuglingen und Patienten mit immunsup-
pressiver Behandlung.

Kleinnager (insbesondere Waldmaus und 
Rötelmaus) gelten als natürliches Reservoir 
für Kuhpockenviren. Sie können manifest 
erkranken oder asymptomatische Träger 
sein. Katzen, die sich im Freien aufhalten, 
können erkranken und die Infektion auf den 
Menschen übertragen. Weiterhin sind tödliche 
Erkrankungen bei verschiedenen Zootieren 
(Elefanten, Zwergmangusten, Raubkatzen 
u. a.) beschrieben worden. Kuhpocken werden 
von infi zierten Tieren durch direkten Kontakt 
mit infektiösem Gewebe oder Sekreten über 
Hautläsionen übertragen, vermutlich auch 
per Tröpfcheninfektion. Die Läsionen und 
Krusten enthalten große Virusmengen. Ortho-
pockenviren können in Krusten bei Umge-
bungstemperatur monatelang überleben.

Nach Tierseuchenrecht besteht bei Auftre-
ten von Säugerpocken (Orthopockenvirus-
Infektion) bei Ratten eine Meldepfl icht, aber 
keine Anzeigepfl icht. Bestimmte Tierarten 
sind von der Meldepfl icht ausgenommen, 
unter anderem Hunde und Katzen. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind humane 
Infektionen mit Kuhpockenviren nicht mel-
depfl ichtig.

Veränderte	Hautprobe	mit	den	für	Parapocken	
typischen	Zelleinschlüssen	(Pfeile)
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Der beschriebene Fall unterstreicht die große 
Bedeutung von interdisziplinärem Handeln 
bei Humanerkrankungen, wenn Kontakte mit 
Tieren und tierischem Material gegeben ist.

MRSA
Methicillin-resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA) sind fakultativ pathogene Bakterien,  
die seit Anfang der 1960iger Jahre beim 
Menschen als Erreger nosokomialer Infektio-
nen eine zunehmende Bedrohung darstellen. 
Nachdem im Jahr 2005 in den Niederlanden 
eine Bäuerin an einer durch MRSA verursach-
ten Mastitis puerperalis erkrankte, zeigte sich 
bei der Suche nach der Infektionsquelle, dass 
auch 9 von 10 getesteten Schweinen auf dem 
Hof eine nasale Besiedlung mit MRSA auf-
wiesen. Der molekularbiologische Stammver-
gleich ergab zudem, dass sowohl der Human-
stamm als auch die Isolate vom Schwein dem 
gleichen Klon (sogenannter MLST-Typ ST398) 
zuzuordnen waren. Weitere Untersuchungen 
an Schweinen und Menschen mit beruflicher 
Exposition zu Schweinen ergaben, dass ST 
398 MRSA hier weit verbreitet sind. Auch in 
Deutschland wurde die Prävalenz der intrana-
salen Besiedlung mit diesem MRSA-Typ beim 
Schwein in Regionen mit intensiver Schweine-
produktion bestätigt. Darüber hinaus gibt es 
Berichte über nosokomiale MRSA-Infektionen 
bei Pferden, Hunden und Katzen. Des Weite-
ren sind bei Untersuchungen auf Einzelhan-
delsebene MRSA in Fleischproben nachge-
wiesen worden, insbesondere für Putenfleisch 
(ca. 33 %) lagen hohe Nachweisraten vor.

Ziel unserer ersten Untersuchungen war es 
daher, einerseits die Prävalenz von MRSA bei 
Schlachtschweinen in NRW zu ermitteln und 
andererseits festzustellen, ob eine Verschlep-
pung des Erregers in der Lebensmittelkette 
Fleisch erfolgt. Beide Studien wurden in 
Zusammenarbeit mit dem BfR durchgeführt. 

In einer weiteren Studie, die durch das soge-
nannte INTERREG IV A-Programm Deutsch-
land-Nederland 2007-2013 unterstützt wird, 
wurde die MRSA-Prävalenz bei Schlachtputen 
und die mögliche Verschleppung in die Le-
bensmittelkette untersucht.

Um das Vorkommen dieses Zoonoserregers 
bei weiteren Tierarten zu ermitteln, wurden 
weiterhin Nasentupfer von zur Sektion ange-
lieferten Tieren auf MRSA untersucht.

In einer ersten Studie wurde an Schlacht-
höfen in NRW und Niedersachsen die 
MRSA-Prävalenz festgestellt (Fetsch et al. 
2008). Hier wurden dafür insgesamt 368 
Nasentupfer von Schlachtschweinen, die 
am Schlachthof direkt nach der Betäubung 
entnommen wurden, auf MRSA untersucht. In 
einer zweiten Studie am gleichen Schlachthof 
umfasste das wöchentliche Probenspekt-
rum neben Nasentupfern auch Stanzproben 
von Schlachttierkörperoberflächen, Umge-
bungstupfer aus dem Schlacht- und Zerle-
gebereich, Fleisch aus den verschiedenen 
Zerlegelinien sowie Fertigpackungen mit z. B. 
Gulasch, Hackfleisch oder Zwiebelmettwurst. 
Sämtliche Proben wurden mittels selektiver 
Anreicherungsmedien auf MRSA untersucht. 
Die Bestätigung der Isolate als MRSA erfolgte 
anhand einer Multiplex-PCR (Poulsen et 
al. 2003). Außerdem wurden am BfR alle 
Isolate auf ihre Empfindlichkeit gegenüber 
16 antimikrobiellen Substanzen mittels 
Agardiffusion (CLSI, 2007) geprüft sowie spa- 
(Shopsin et al., 1999) und SCCmec- (Zhang et 
al., 2000) typisiert. Eine Auswahl der Isolate 
wurde zusätzlich MLST-typisiert (Enright et 
al., 2000).

Insgesamt wurde in beiden Studien in den 
Nasentupfern eine Prävalenz von MRSA von 
zwischen 61 % und 65 % bezogen auf die 
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Einzeltiere festgestellt und eine Bestands
prävalenz von ca. 85 % bzw. 70 %. Die Ergeb-
nisse im Verlauf der Schlachtlinie, mit nur 
einem MRSA-Nachweis in 70 Endprodukten 
(1,4 %), zeigten, dass eine Verschleppung von 
MRSA in die Lebensmittelkette Fleisch relativ 
gering ausfällt.

Im Rahmen der Studie am Putenschlacht-
hof wurden wöchentlich Poolproben von 
Tierkörpern aus der Nasennebenhöhle, 
dem Rachen, der Kloake und der Halshaut, 
sowie Fleischproben aus dem Zerlegebe-
reich und verpacktes Fleisch untersucht. 
Dabei lagen die Nachweisraten zu Beginn 
der Schlachtung zwischen 6 % (Kloake) und 
20 % (Rachen). Zusätzlich konnten MRSA in 
Umgebungsproben im Schlachtbereich (7 %) 
Zerlegebereich (2 %) und im Brühwasser  
(21 %) nachgewiesen werden. Insgesamt 
konnten bei 38 % der untersuchten Puten-
herden (18 von 47) und 42 % der Mäster  
(15 von 36) MRSA nachgewiesen werden. 
Die hohen Nachweisraten im Putenfleisch 
anderer Studien konnten hier nicht bestä-
tigt werden, da eine Verschleppung bis zum 
verpackten Fleisch nur in einem Fall (3 %) 
festgestellt wurde.

Insgesamt wurden 170 Sektionstiere auf eine 
nasale Besiedlung mit MRSA untersucht. 
Bei den Tierarten Schwein (7 von 43), Huhn 
(1 von 26), Rind (1 von 5), Pferd (1 von 6) und 
Meerschweinchen (1 von 2) wurden MRSA 
nachgewiesen. Kein MRSA-Nachweis gelang 
bisher bei Hunden (12), Katzen (16), Kanin-
chen (14), Schafen (8), Ziegen (2), Vögeln (12), 
Zootieren (3) und Wildtieren (5). In einem 
Fall konnte in der Milz eines Schweines eine 
MRSA-Infektion mit Erregern desselben  
Spa-Typs (t011) festgestellt werden, der  
auch aus der Nase dieses Tieres isoliert 
wurde.

TSE
Die Zahl der Untersuchungen auf BSE ist im 
vergangenen Jahr wie erwartet deutlich ge-
sunken. Mitte 2008 wurde das Alter der zu un-
tersuchenden Rinder sowohl für Schlachttiere 
als auch für verendete Tiere auf 48 Monate 
hoch gesetzt. Dementsprechend wurden 2009 
insgesamt 83.257 Rinder untersucht (Vorjahr: 
120.150), davon 82.727 Schlachtrinder und 
530 verendete Rinder. Das stellt einen Rück-
gang von 30,7 % der Proben dar. Damit liegen 
wir noch unter dem Bundestrend; insgesamt 
wurden 2008 1.724.768 Rinder untersucht, 
2009 1.102.555, das entspricht einem Rück-
gang von 36 %. In ganz Deutschland wurden 
2009 zwei Rinder mit BSE gefunden, die 
gleiche Anzahl wie 2008. Beide Rinder wurden 
vor 2002 geboren (2000 und 1996). In Geburts-
jahrgängen von 2002 und jünger konnte bis 
jetzt kein BSE nachgewiesen werden.
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Umweltanalytik
Metalle im Trinkwasser
Wasser soll erfrischend schmecken, geruch-
lich und farblich ohne Beanstandung sein und 
keine Schadstoffe enthalten. So zumindest 
wünscht es sich der Verbraucher. Dieser 
Anforderung wird in Deutschland durch die 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 21. Mai 
2001 Rechnung getragen. Aber auch wenn die 
Wasserwerke eine einwandfreie Trinkwasser-
qualität an der Wasseruhr an den Haushalt 
übergeben, so bedeutet dies nicht, dass es 
nicht doch auch zu Grenzwertüberschrei-
tungen kommen kann. Denn auch die im 
Haus vorhandene Installation kann eventuell 
Schadstoffe abgeben. Mit der Anlage 2, Teil II: 
„Chemische Parameter, deren Konzentration 
im Verteilungsnetz einschließlich der Haus-
installation ansteigen kann“ der TrinkwV 2001 
ist der Gesetzgeber hierauf eingegangen. 
Unter anderem werden hier auch verschiede-

ne Schwermetalle benannt, die als Leitungs-
materialien oder Legierungsbestandteile in 
der Hausinstallation vorkommen können. 
Hierzu zählen Blei, Kupfer und Nickel.

Blei ist ein toxisches Metall. Bereits geringe, 
dauerhafte Bleibelastungen wirken auf den 
menschlichen Körper, wobei auch die Gefahr 
besteht, dass das zentrale Nervensystem ge-
schädigt wird. Aufgrund seiner Wirkung wird 
bei den duldbaren Mengen deutlich zwischen 
Erwachsenen und Kindern unterschieden. 
Der bis 2003 gültige Grenzwert von 0,04 mg/l 
wurde in der TrinkwV 2001 auf 0,01 mg/l 
herabgesetzt. Allerdings gilt bis zum 1.12.2013 
ein Übergangsgrenzwert von 0,025 mg/l.

Neben seiner ernährungsphysiologischen 
Bedeutung als Spurenelement kann Kupfer 
aber auch gesundheitsschädlich wirken. Wie 

Blei 0,05-0,075 mg/l
Kupfer 2-4 mg/l
Nickel 0,02-0,04 mg/l

Blei 0,025-0,05 mg/l
Kupfer 1-2 mg/l
Nickel 0,01-0,02 mg/l
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Blei 0,01-0,025 mg/l
Kupfer 0,1-0,5 mg/l
Nickel 0,0025-0,005 mg/l

Blei 0,005-0,01 mg/l
Kupfer 0,1-0,5 mg/l
Nickel 0,0025-0,005 mg/l

Blei 0,001-0,005 mg/l
Kupfer 0,005-0,1 mg/l
Nickel 0,001-0,0025 mg/l

Blei <0,001 mg/l
Kupfer <0,005 mg/l
Nickel <0,001 mg/l
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immer hängt dies von der Konzentration und 
der Wirkzeit ab. So wird Kupfer z. B. mit früh-
kindlicher Leberzirrhose bei zu niedrigen  
pH-Werten des Wassers in Verbindung 
gebracht. Bei Einhaltung des jetzt gültigen 
Grenzwertes von 2 mg/l Kupfer im Trink
wasser besteht jedoch keine Gefahr.

Der Grenzwert für Nickel wurde, insbesonde-
re mit dem Blick auf Personen mit Nickel
allergie, auf 0,02 mg/l festgelegt.

Die vorliegenden Untersuchungsdaten wurden 
im Zusammenhang mit der Aufforderung der 
Gesundheitsämter der Kreise Höxter, Lippe 
und Paderborn, die Trinkwässer in Haus-
installationen von öffentlichen Gebäuden, 
Krankenhäusern, Altenheimen und Hotels 
zu prüfen, erhoben. Die 247 Proben wurden 
hierbei entsprechend den Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2004 als 
Zufallsstichproben entnommen. Die Ergeb-
nisse zeigen eine nur sehr geringe Beanstan-
dungsquote, mit Grenzwertüberschreitungen 
von >1 % aller Proben beim Nickel, 1,2 % beim 
Kupfer und 1,2 % beim Blei mit dem jetzigen 
Übergangsgrenzwert von 0,025 mg/l und wei-
tere 2 % mit dem zukünftigen Grenzwert von 
0,01 mg/l. In den Fällen mit Überschreitung 
fanden Nachbeprobungen und Veränderungen 
innerhalb der Installation statt.

Künstliche Radioaktivität bei  
einheimischen Pilzen
Für eine Sondermessung einheimischer Pilze 
auf künstliche Radioaktivität in der Pilzsaison 
2009 wurden die Forstbehörden in NRW 
gebeten, pro Regierungsbezirk zehn Proben 
einheimischer Wildpilze zu entnehmen.

Gebiete, die im Regierungsbezirk Detmold 
nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl  
durch den Niederschlag von Radionukliden 

stärker belastet wurden, zeigen höhere Akti-
vitäten an Cäsium 137 in den dort beprobten 
Wildpilzen.

Im Gegensatz zum bearbeiteten Ackerboden 
wird das Radiocäsium in der unbearbeiteten 
Humusschicht des Waldbodens gespeichert, 
und von den Pilzen aufgenommen.

Die radioaktive Belastung von Wildpilzen 
im Regierungsbezirk Detmold ist aber nicht 
vergleichbar mit den Verhältnissen in Süd-
deutschland, wo in Wildpilzen noch Aktivitäten 
von einigen 1000 Bq/kg gemessen werden. 
Im Berichtsjahr wurden im hiesigen Gebiet 
in Wildpilzen keine Aktivitäten an Cäsium 
137 oberhalb des Grenzwertes von 600 Bq/kg 
gemessen. Die Werte lagen zwischen 1 und  
70 Bq/kg Feuchtmasse, wobei Röhrenpilze, 
beispielweise Maronenröhrling, stärker  
belastet sind als Lamellenpilze.

Da die Belastung bei Wildpilzen sehr stark 
vom Standort und der Pilzart abhängt, können 
für Pilzsammler keine allgemein verbind
lichen Empfehlungen ausgesprochen werden. 
Eine Vermarktung von Wildpilzen ist aus 
Artenschutzgründen ohnehin nicht zulässig. 
Eine gelegentliche Pilzmahlzeit stellt jedoch 
heute kein nennenswertes Strahlenrisiko 
mehr da.

Zuchtpilze sind in der Regel gering oder  
gar nicht belastet.
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CVUA-OWL im Überblick
3 Standorte
Bielefeld, Detmold, Paderborn  
im Einzugsbereich Ostwestfalen-Lippe.

156 Mitarbeiter und 4 Auszubildende

Ca. 10.060 untersuchte  
Lebensmittelproben
– Beanstandungen ca. 1.310 >
– Beanstandungsquote = 13 %

Ca. 44.900 untersuchte Proben  
gemäß Rückstandskontrollplan und  
Fleischhygiene
– Beanstandungen ca. 58 >
– Beanstandungsquote = 0,1 %
– davon ca. 40.680 Hemmstofftests

Ca. 1.390 untersuchte Proben  
von Kosmetika, Bedarfsgegenständen und 
Tabakerzeugnissen
– Beanstandungen ca. 159 >
– Beanstandungsquote = 11,4 %

Ca. 1.530 untersuchte Proben  
von Futtermitteln
– Beanstandungen ca. 135 >
– Beanstandungsquote = 2,1 %

Ca. 203.000 Untersuchungen  
zur Diagnose von Tierkrankheiten
– davon rund ca. 83.300 BSE-Untersuchungen

Ca. 11.900 Untersuchungen  
zur Umweltanalytik

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte 
für bestimmte Futtermittel-, Rückstands- 
und Gentechnikuntersuchungen
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